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VIII. Rechtspflege

Artikel 126
(1) Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch den 

Obersten Gerichtshof der Republik und durch die Gerichte 
der Länder ausgeübt.

Artikel 127
(1) Die Richter sind in ihrer Rechtsprechung unabhän

gig und nur der Verfassung und dem Gesetz unterworfen,

Artikel 128
(1) Richter kann nur sein, wer nach seiner Persönlich

keit und Tätigkeit die Gewähr dafür bietet, daß er sein 
Amt gemäß den Grundsätzen der Verfassung ausübt.

Artikel 129
(1) Die Republik trägt durch den Ausbau der juristischen 

Bildungsstätten dafür Sorge, daß Angehörige aller Schich
ten des Volkes die Möglichkeit haben, die Befähigung zur 
Ausübung des Berufes als Richter, Rechtsanwalt und 
Staatsanwalt zu erlangen.

Artikel 130
(1) An der Rechtsprechung sind Laienrichter im weite

sten Umfange zu beteiligen.
(2) Die Laienrichter werden auf Vorschlag der demo

kratischen Parteien und Organisationen durch die zustän
digen Volksvertretungen gewählt.

Artikel 131
(1) Die Richter des Obersten Gerichtshofes und der 

Oberste Staatsanwalt der Republik werden auf Vorschlag


